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Landratsamt Augsburg | Veterinäraufgaben und Verbraucherschutz 

Prinzregentenplatz 4 | 86150 Augsburg 

  

Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG); 
Ihr Antrag nach 8 1 i.V.m. 8 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) VIG; 
Betrieb: Kanton, Bahnhofstr. 2a in 86399 Bobingen 

  

wie mit Schreiben vom 12.10.2021 mitgeteilt, haben wir uns nach 
Prüfung Ihres Antrags vom 12.09.2021 für die Übermittlung der an- 
geforderten Informationen entschieden. 

Hiermit gewähren wir Ihnen nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 VIG folgende 
Information: 

  

Bei der Kontrolle am 18.06.2020 wurden folgende Feststellungen 
getroffen: 

1. Küche 

1.1 Die Fettfilter der Dunstabzugsanlage waren mit Fettrückstän- 
den verunreinigt. 

1.2 Die Dunstabzugsanlage war außen mit einem Belag aus Fett 
und Staub verunreinigt. 

Die Fensterscheibe war beschädigt. 
Es wurden Lebensmittel so gelagert, dass eine Kontamina- 
tion nicht ausgeschlossen werden konnte. Garnelen und En- 
tenbrust wurden ohne Warenschutz im Spülbecken gelagert. 

1.5 Die Flächen der Dunstabzugsanlage waren mit Papier ausge- 
legt und somit nicht leicht zu reinigen und zu desinfizieren. 
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2. Kühlraum 

Die Decke war schimmelähnlich verunreinigt. 
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LANDKREIS 

Bei der Kontrolle am 20.07.2021 wurden folgende Feststellungen getroffen: 

1. Kühlraum 

Für die Beleuchtung fehlte eine Schutzabdeckung. 

  

Hinweis: 

Wir möchten Sie nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsge- 

setz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässig- 

keit der Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und 

wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Ihrem 

Risiko. 
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